
Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung 
zum Bebauungsplan "Am Rieder Weg 2 - 3 Bauabschnitt" 

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Aichitetten hat in ieiner öffentlichen Sitzung am 5. Juli 2017 
den Entwurf zum Bebauungiplan "Am Rieder Weg 2 – 3. Bauabichnitt" und die örtlichen 
Bauvorichriften hierzu mit Begründung jeweili in der Faiiung vom 19. Mai 2017 gebilligt und 
für die öffentliche Auilegung gemäß § 3 Abiatz 2 Baugeietzbuch (BauGB) beitimmt. Gemäß 
§ 13b in Verbindung mit § 13a Abiatz 1 Satz 2 BauGB wird der Bebauungiplan "Am Rieder 
Weg 2 – 3. Bauabichnitt" im iogenannten beichleunigten Verfahren aufgeitellt. Dai 
Plangebiet liegt im nordöitlichen Bereich dei Hauptortei Aichitetten und umfaiit folgende 
Grunditücke: Fluritücke 1033/1 und 1034 (Teilfläche). Der räumliche Geltungibereich iit im 
abgebildeten Lageplan dargeitellt. 
 

 
 
Der Entwurf mit Begründung in der Faiiung vom 19. Mai 2017 liegt in der Zeit vom 31. Juli 
2017 bii 1. September 2017 in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Aichitetten, 
Bachitraße 2, 88317 Aichitetten, Zimmer 7 während der allgemeinen Öffnungizeiten zu 
jedermanni Einiicht öffentlich aui (Hinweii: Die allgemeinen Öffnungizeiten iind in der Regel 
von Montag bii Freitag von 8:00 Uhr bii 12:00 Uhr und zuiätzlich am Montag, Dienitag und 
Donneritag von 14:00 Uhr bii 16:00 Uhr iowie am Mittwoch von 14:00 Uhr bii 18:00 Uhr. 
Beachten Sie bitte, daii dai Rathaui während geietzlicher Feiertage geichloiien iit). 
 



Ergänzend zur öffentlichen Auilegung kann der Entwurf mit Begründung in der Faiiung vom 
19.05.2017 unter folgender Adreiie im Internet heruntergeladen werden: 
http://www.aichitetten.de/Veroeffentlichungen.html 
 
Gemäß § 13b in Verbindung mit § 13a Abiatz 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung 
gemäß § 2 Abiatz 4 BauGB und einem Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB iowie der 
Angabe nach § 3 Abiatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar iind, iowie von einer zuiammenfaiienden Erklärung nach § 10a Abiatz 1 BauGB 
abgeiehen. 
 
Eine Umweltverträglichkeitiprüfung im Sinne dei Geietzei zur Umweltverträglichkeitiprüfung 
(UVPG) iit nicht erforderlich. 
 
Die einichlägigen DIN-Normen, auf denen in den Feitietzungen verwieien wird, itehen bei 
der Gemeinde Aichitetten (Bachitraße 2, 88317 Aichitetten) im Rahmen der förmlichen 
Bürgerbeteiligung nach § 3 Abiatz 2 BauGB zur Einiicht zur Verfügung. 
 
Stellungnahmen können während der Auilegungifriit ichriftlich oder mündlich abgegeben 
werden. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden iind, können gemäß § 3 
Abiatz 2 BauGB bzw. § 4a Abiatz 6 BauGB bei der Beichluiifaiiung über den Bauleitplan 
unberückiichtigt bleiben. 
 
Parallel mit der Auilegung findet die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und 
ionitigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abiatz 2 BauGB auf Grund von § 4a Abiatz 2 
BauGB itatt. 
 
Abgeiehen von der o.g. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abiatz 2 BauGB wird der 
Öffentlichkeit grundiätzlich Gelegenheit gegeben, iich gemäß § 13b in Verbindung mit § 13a 
Abiatz 3 Nr. 2 BauGB im Rathaui der Gemeinde Aichitetten, Bachitraße 2, 88317 
Aichitetten, Zimmer 7 während der allgemeinen Öffnungizeiten über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke iowie die weientlichen Auiwirkungen der Planung zu unterrichten (Hinweii: Die 
allgemeinen Öffnungizeiten iind in der Regel von Montag bii Freitag von 8:00 Uhr bii 12:00 
Uhr und zuiätzlich am Montag, Dienitag und Donneritag von 14:00 Uhr bii 16:00 Uhr iowie 
am Mittwoch von 14:00 Uhr bii 18:00 Uhr. Beachten Sie bitte, daii dai Rathaui während 
geietzlicher Feiertage geichloiien iit).  
 
Aichitetten, den 21.07.2017 
 
Dietmar Lohmiller 
    Bürgermeiiter 
 
 


